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 Veröffentlicht am 14.07.1994

Norm

VBG §32 Abs2 litf

stmk LVBG LGBl 1974/125 §2

Rechtssatz

Ist dem Vertragsbediensteten der Alkoholgenuß, der letzten Endes zu schweren Aggressionshandlungen gegen seine

Familie führte, vorzuwerfen, ist die Au8ösung des Dienstverhältnisses gerechtfertigt. (Hier: Bedrohung der Familie mit

einem Jagdgewehr im Zustand eines "komplizierten" Rausches, der die Schuldfähigkeit ausschloß).

Entscheidungstexte

8 ObA 238/94
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Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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